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(1) Die Ausbringung von Senkgrubeninhalten und von Klarschlamm aus Kldranlagen bis 50 Einwohnerwerte
(Kleinklaranlagen) auf Boden ist verboten. Ausgenommen ist die Ausbringung auf bewirtschaftete landwirtschaftliche
Kulturflachen von

1. hauslichen Abwéssern und

2. Klarschlamm aus Kleinklaranlagen mit biologischer Abwasserreinigung, der ausschlieBlich aus der Reinigung von
hauslichen Abwassern stammt.

(2) Auf bewirtschaftete landwirtschaftliche Kulturflachen dirfen héchstens 50 m? Senkgrubeninhalte (Abs. 1 Z 1) pro
Hektar und Jahr ausgebracht werden. Bei der Ausbringung von Klarschlamm (Abs. 1 Z 2) durfen die im § 5 Abs. 1 erster
Satz und § 5 Abs. 2 festgelegten Obergrenzen insgesamt nicht Giberschritten werden; im Ubrigen sind die§§ 3 bis 6 und
9 bis 12 flr die Ausbringung von Klarschlamm gemaR Abs. 1 Z 2 nicht anzuwenden.

(3) Sofern fur die Ausbringung von Klarschlamm (Abs. 1 Z 2) Ackerflachen und Grinland (Wiesen, Weiden, Bergmahder
und Feldfutterkulturen) zur Verfligung stehen, darf die Ausbringung von Klarschlamm nur auf Ackerflachen erfolgen.
Grunland darf frihestens sechs Wochen nach der Ausbringung von Klarschlamm fir Futterzwecke genutzt werden.

(4) Senkgrubeninhalte (Abs. 1 Z 1) und Klarschlamm (Abs. 1 Z 2) diirfen nicht ausgebracht werden:

1. auf verkarstete Boden;
2. auf Almbdden;

3. auf wassergesattigte oder durchfrorene Bdden sowie auf Bdden mit geschlossener
Schneedecke;

4. auf Gemuse-, Beerenobst- oder Heilkrauterkulturen;

5. auf hangige Boden mit Abschwemmgefahr.

(5) Die Behorde hat auf begriindeten Antrag die Ausbringung von Senkgrubeninhalten (Abs. 1 Z 1) und Klarschlamm
(Abs. 1 Z 2) auf Alimbdden und/oder verkarsteten Boden zu bewilligen, wenn

1. die Senkgrubeninhalte und der Klarschlamm aus Kleinklaranlagen auf Almen und verkarsteten Béden anfallen,
2. eine nachhaltige Beeintrachtigung der Bodengesundheit nicht zu erwarten ist und

3. die Verfrachtung der Senkgrubeninhalte oder des Klarschlamms aus Kleinklaranlagen nur mit hohem technischen
Aufwand maoglich ist.

Die Bewilligung ist befristet zu erteilen; die Vorschreibung von Bedingungen und Auflagen ist zulassig.

(6) Der Nutzungsberechtigte einer landwirtschaftlichen Kulturfliche hat, wenn er nicht nur im eigenen
landwirtschaftlichen Betrieb anfallende Senkgrubeninhalte oder Klarschldmme aus Kleinklaranlagen ausbringt,
Aufzeichnungen Uber die Gesamtmenge der ausgebrachten Senkgrubeninhalte und des ausgebrachten
Klarschlammes aus Kleinkldranlagen sowie Uber die Ausbringungsflache zu fihren. Diese Aufzeichnungen sind funf
Jahre aufzubewahren. Der Behorde ist Einsicht in die Aufzeichnungen zu gewahren; Gber Aufforderung sind ihr
Auskunfte zu erteilen und Unterlagen zu Ubermitteln.

(Anm: LGBI. Nr. 83/2001)

In Kraft seit 23.08.2001 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bsg_1991/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bsg_1991/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bsg_1991/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=83/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 7 Oö. BSG 1991 § 7
	Oö. BSG 1991 - Oö. Bodenschutzgesetz 1991


